
Nennformular für Kart-Clubsport 

           

         
6.  Lauf zur AvD Kartmeisterschaft 2009 am 24.10.09 
NENNUNG 
 

NENNUNGSSCHLUSS 19.10.09 24.00 Uhr 

 

(Anschrift des Veranstalters) 
 
RMSV Urloffen e.V. im DMV  
Monika Weiske  - Sportleiterin - 
Schwabweg 2 
77767 Appenweier 
Tel. 07805/91381 
Fax 07805/4677 

 Nicht ausfüllen - Bearbeitungsvermerke 
 

Klasse:                               START-NR.: 
 
Nenngeldeingang am:                 bar 
                                                 Scheck 
                                                 Bank 

 

Fahrer  

Name: Vorname:     ADAC-Mitgliedschaft 
    DMV-Mitgliedschaft 
    AvD-Mitgliedschaft 
    ADMV-Mitgliedschaft  
 

Mitgl.nr.: 

Wohnort: Straße: 

Tel./Fax: Geburtsdatum: ADAC-Clubausweis Nr.: 

Fahrzeug  

Klasse: Chassis: Motor: 

 

 
 

Nenngeldbetrag EUR                                      80,-- bei Überweisung bis 19.10.09 
  
RMSV Urloffen    
Kto.-Nr.  2125501 
BLZ        664 900 00      Volksbank Offenburg 
 

 

Teilnahme an folgenden Rennen: bzw. Klassen:  bitte ankreuzen !!!     
 
….. AvD 270        
.....        AvD 390    
….. AvD 390 SC      
  
 
 
 
 
Hiermit bestätige ich mit Zustimmung von den oben und umseitig stehenden Regelungen Kenntnis genommen zu haben, die damit Bestandteil des Vertrages sind. 
 
 
.................................................................................. ..................................................................................................................... 
Ort und Datum Unterschrift des Fahrers 
 
 
.................................................................................. ..................................................................................................................... 
Ort und Datum Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s) (beide Elternteile) 
  
 
 
Das Nennformular bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen und unterschreiben. Fahrer/Fahrzeugeigentümer s. Seite 2 



(Stand: 02/2005) 

 
Allgemeine Vertragserklärungen des Fahrers 
Der Fahrer muss Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Fahrer, Mechaniker, Helfer usw.), die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen 
Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. Der Fahrer haftet für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner. 
Der Fahrer versichert, dass 
- die in der Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,  
- der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen der Rennwettbewerbe gewachsen ist, 
- das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen entspricht,  
- das Fahrzeug in allen Teilen durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann,  
- er das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen wird. 
Er erklärt mit seiner Unterschrift weiter, dass 
- er von den Rahmenbestimmungen für Kart-Clubsport und den technischen Bestimmungen für die Kart-Gruppe CS Kenntnis genommen hat, 
- er diese als für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen wird, 
- diese Regeln und Bestimmungen und die Erklärung in dieser Nennung mit seiner Zustimmung Bestandteil des Vertrages mit dem Veranstalter werden,  
Erklärungen des Fahrers zum Ausschluss der Haftung  
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten 
Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
Der Fahrer erklärt mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
� die FIA, CIK, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre 
�  die ADAC-Gaue 
� den Promoter/Serienorganisator 
� den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen. 
� den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und 
� die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder 
eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 
gegen 
� die anderen Teilnehmer (Fahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge 
� den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende Vereinbarungen zwischen Fahrer/Mitfahrer/in gehen vor!) und eigene Helfer 
verzichtet er auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb  (ungezeitetes, gezeitetes Training, Rennen) entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, 
und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – 
beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam.  
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung.  
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
 
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die automobilsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in 
Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus unter Umständen auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen 
Schweigeplicht gegenüber den bei der Veranstaltung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen (Rennarzt, Rennleiter, Sportkommissare) 
 
 

 

 
Verzichtserklärung des  Fahrzeugeigentümers 
(Nur erforderlich, wenn der Fahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist) 
Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen: 
� die FIA, CIK, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre 
� die ADAC-Gaue, den Promoter/Serienorganisator 
� den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden,  Renndienste r und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen 
� den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden und 
� die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung –auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder 
eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 
Gegen 
� Fahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, die Helfer der/des in der Nennung angegebenen Teilnehmer/s und der anderen Teilnehmer sowie gegen den/die Fahrer, des von mir 

zur Verfügung gestellten Fahrzeuges (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Fahrer/n, gehen vor!) 
verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen (ungezeitetes, gezeitetes Training, , Rennen) entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung –auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, 
und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – 
beruhen. 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Verzichtserklärung unberührt. 
 
 

 

 

 

 ___________________________________________________________           ________________________________________________________________ 

 Ort/Datum                                                                                                                 Unterschrift des Eigentümers 

 
 


